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Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Kommunalwahlen 
und die Wahl der Verbandsversammlung des 
Regionalverbands Ruhr (RVR) sowie für die 
Integrationsratswahl der Stadt Duisburg am 
14. September 2025

Die Wählerverzeichnisse für die Kommunalwahlen 
und die Wahl der Verbandsversammlung des Re- 
gionalverbands Ruhr (RVR) sowie für die Integra- 
tionsratswahl der Stadt Duisburg werden in der 
Zeit von 

Montag, dem 25.08.2025 bis Freitag, dem 
29.08.2025

während der allgemeinen Öffnungszeiten (8.00  
bis 16.00 Uhr) für Wahlberechtigte in der Stabs- 
stelle Wahlen, In den Haesen 84, 47198 Duis- 
burg, Zimmer 17 zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Jede und jeder Wahlberechtigte kann die Richtig-
keit oder Vollständigkeit der zu ihrer bzw. seiner 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern eine Wahlberechtigte bzw. ein 
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat sie  
bzw. er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus de- 
nen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständig-
keit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Mel-
deregister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 
Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder un- 
vollständig hält, kann während der Einsichtsfrist 
(25.08.2025 – 29.08.2025) bei der vorgenannten 
Dienststelle Einspruch einlegen. Der Einspruch 
kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden; die erforderlichen Be-
weismittel sind beizubringen, sofern die behaup-
teten Tatsachen nicht offenkundig sind.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis  
eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
24.08.2025 eine Wahlbenachrichtigung. Wer bis 
zu diesem Termin keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss innerhalb der Einsichtsfrist Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht 
Gefahr laufen will, sein Wahlrecht nicht ausüben 
zu können. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag 
in das Wählerverzeichnis eingetragen werden 
und die bereits einen Wahlschein und Briefwahl-
unterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahl- 
benachrichtigung. 

Eine wahlberechtige Person, die in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag einen 
Wahlschein. Eine wahlberechtigte Person, die 
nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, er- 
hält auf Antrag einen Wahlschein, wenn

a)	� sie nachweist, dass sie ohne Verschulden die 
Einspruchsfrist versäumt hat;

b)	� sich ihre Berechtigung zur Teilnahme an der 
Wahl erst nach der Einspruchsfrist herausge-
stellt hat.

Wahlscheine können von eingetragenen Wahl- 
berechtigten bis spätestens 12.09.2025, 15:00 Uhr  
bei der vorgenannten Dienststelle beantragt werden. 

Im Falle einer nachweislich plötzlich aufgetretenen 
Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes 
nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierig-
keiten möglich macht, kann der Antrag gegen 
Vorlage eines entsprechenden Nachweises über 
die plötzliche Erkrankung (ärztliches Attest) noch 
bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, bei der Stabsstelle 
Wahlen, In den Haesen 84, 47198 Duisburg, 
Zimmer 17, gestellt werden.

Die Erteilung eines Wahlscheins kann schriftlich,  
elektronisch (briefwahl.duisburg.de oder per 
E-Mail an briefwahl@stadt-duisburg.de) oder 
mündlich bei Vorsprache in einer der acht Brief-
wahlstellen (Übersicht auf www.duisburg.de/
wahlen), beantragt werden. Die Schriftform gilt 
auch durch Telefax oder durch sonstige doku-
mentierbare Übermittlung in elektronischer Form 
als gewahrt. Eine telefonische Antragstellung ist 
unzulässig.



Amtsblatt ...............................L

576

In Krankenhäusern, Alten-, Altenwohn-, 
Pflege- und Erholungsheimen, sozialthe-
rapeutischen Anstalten, Justizvollzugsan-
stalten sowie Klöstern und Gemeinschafts-
unterkünften ist Vorsorge zu treffen, dass 
den Erfordernissen einer geheimen Wahl 
entsprochen werden kann.

Wählerinnen bzw. Wähler, die des Lesens 
unkundig oder aufgrund einer körperlichen 
Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, 
ihre Stimmzettel eigenhändig zu kenn-
zeichnen oder in den Stimmzettelumschlag 
zu legen und diesen zu verschließen, dür- 
fen sich der Hilfe einer anderen Person 
(Hilfsperson) bedienen. 

Hat die Wählerin bzw. der Wähler die 
Stimmzettel durch eine Hilfsperson kenn-
zeichnen lassen, so hat diese auf dem 
entsprechenden Wahlschein durch Unter-
schreiben der Versicherung an Eides statt 
zur Briefwahl zu bestätigen, dass sie die 
Stimmzettel gemäß dem erklärten Willen 
der Wählerin bzw. des Wählers gekenn-
zeichnet hat.

Der Wahlbrief wird im Bereich der Deut-
schen Post als Standardbrief ohne be- 
sondere Versendungsform unentgeltlich 
befördert. Er kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

Duisburg, den 4. August 2025

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Frau Gläser
Tel.-Nr.: 0203 283-2892

Bekanntmachung über die Änderung 
Richtlinien der Stadt Duisburg über 
die Gewährung von Zuwendungen zur 
Gestaltung von Haus- und Hofflächen

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner 
Sitzung am 07.04.2025 auf Grundlage der 
Neufassung der Städtebauförderrichtlinie 
NRW 2023, die damit einhergegangene 
erforderliche Überarbeitung der kommu- 
nalen Förderrichtlinie beschlossen. Die 

f)	� einen amtlichen hellroten Wahlbrief- 
umschlag und

g)	 ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die wahlberechtigte Person erhält mit dem 
Wahlschein für die Integrationsratswahl 
folgende Unterlagen:

a)	� einen amtlichen grauen Stimmzettel  
für die Integrationsratswahl,

b)	� einen amtlichen dunkelgrünen Stimm-
zettelumschlag für die Briefwahl,

c)	� einen amtlichen hellgrünen Wahlbrief-
umschlag und

d)	 ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen für eine andere Person ist 
nur dann möglich, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-
gewiesen wird und die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat sie vor Empfangnahme 
der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte 
Person auszuweisen.

Wer durch Briefwahl wählt,

-  �kennzeichnet persönlich und unbeobach-
tet den/die Stimmzettel, legt ihn/sie in 
den amtlichen Stimmzettelumschlag und 
verschließt diesen,

-  �unterschreibt die auf dem Wahlschein 
vorgedruckte Versicherung an Eides statt 
unter Angabe des Ortes und Tages,

-  �steckt den verschlossenen amtlichen 
Stimmzettelumschlag und den unter-
schriebenen Wahlschein in den jeweili-
gen amtlichen Wahlbriefumschlag,

-  �verschließt den Wahlbriefumschlag und
-  �übersendet den Wahlbrief so rechtzeitig 

an die darauf angegebene Stelle, dass 
er dort spätestens am Wahltag bis 16:00 
Uhr (Kommunalwahlen, RVR-Wahl und 
Integrationsratswahl) eingeht.

Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass 
die Unterlagen – sofern Sie Briefwahl-
unterlagen für mehr als eine Wahl er- 
halten – nicht untereinander vertauscht 
werden! Dies kann zur Ungültigkeit 
der von Ihnen abgegebenen Stimmen 
führen!

Wer den Antrag für eine andere Person 
stellt, muss durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachweisen, dass sie bzw. 
er hierzu berechtigt ist.

Versichert eine wahlberechtigte Person 
glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist oder sie ihn 
verloren hat, kann ihr bis zum Tag vor der 
Wahl (13.09.2025), 12:00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.

Wer einen Wahlschein hat, kann wie folgt 
an der Wahl teilnehmen:

a)	� Bei den Kommunalwahlen und der 
Wahl der Verbandsversammlung 
des Regionalverbands Ruhr (RVR) ist 
die Stimmabgabe in einem beliebi- 
gen Stimmbezirk des auf dem Wahl- 
schein angegebenen Wahlbezirkes 
möglich.

b)	� Bei der Integrationsratswahl ist die 
Stimmabgabe in jedem Wahlraum in- 
nerhalb des Stadtgebietes Duisburg 
möglich.

c) 	� Bei allen fünf Wahlen ist die Stimmab-
gabe durch Briefwahl möglich.

Die wahlberechtigte Person erhält mit dem 
Wahlschein für die Kommunalwahlen und 
die Wahl der Verbandsversammlung des 
Regionalverbands Ruhr (RVR) folgende Un- 
terlagen:

a) �  �einen amtlichen gelben Stimmzettel für 
die Wahl der Oberbürgermeisterin bzw. 
des Oberbürgermeisters, 

b)  � �einen amtlichen hellgrünen Stimmzet-
tel ihres Wahlbezirks für die Wahl des 
Rates,

c)	� einen amtlichen hellblauen Stimmzet-
tel ihres Stadtbezirks für die Wahl der 
Bezirksvertretung,

d)	� einen amtlichen fliederfarbenen Stimm-
zettel für die Wahl der Verbandsver-
sammlung des Regionalverbands Ruhr 
(RVR)

e)	� einen amtlichen blauen Stimmzettel- 
umschlag für die Briefwahl,
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terschaft, Spiel- und Wegeflächen, 
Aufstellen von Pflanzkübeln, Anbrin-
gen von Rankhilfen, Errichtung von 
ortsfesten Sitzgruppen, Regenschutz-
dächern, Pergolen (keine Markisen) 
und Einfriedungen, soweit sie dem 
Schutz der Pflanzen dienen, Begrü-
nung von Dachflächen, Fassaden 
und Wänden einschließlich des dazu 
notwendigen Herrichtens der Fläche,

2.3.4. die Einrüstung und Baustellenein-
richtung im Zusammenhang mit Maßnah-
men nach Nr. 2.3.1. bis 2.3.3..

2.4. Maßnahmen können auch dann geför-
dert werden, wenn private Freiflächen oder 
Giebelfassaden mitgestaltet werden sollen, 
die an das neu zu gestaltende Grundstück 
grenzen. Die Einverständniserklärung der 
Nachbareigentümerin oder des Nachbarei-
gentümers zur Durchführung der Maßnah- 
men und deren bzw. dessen Verpflichtungs- 
erklärung, die Flächen für mindestens 10  
Jahre in einem gepflegten Zustand zu er- 
halten, müssen vorgelegt werden.

3. Förderbedingungen

3.1. Zuwendungsempfangende haben Auf-
träge nur an fachkundige und leistungsfä-
hige Unternehmen nach wettbewerblichen 
Gesichtspunkten zu vergeben. Eigenleis-
tungen in Form von Sach- und Arbeitsleis-
tungen werden nicht anerkannt.

3.2. Die Eigentümerin bzw. der Eigentümer 
oder erbbauberechtigte Personen verpflich-
ten sich, den Zustand des Förderobjektes 
nach Durchführung der Maßnahme für 10 
Jahre zu erhalten.

3.3. Eine Freiflächengestaltung gemäß Zif- 
fer 2.3.3. soll auf die Bedürfnisse der Be- 
wohnerschaft des geförderten Objektes 
ausgerichtet sein. Insofern soll sie vor Be- 
ginn der Maßnahme beteiligt werden. Die 
geförderten Freiflächen müssen von der 
Bewohnerschaft der zugehörigen Wohnun-
gen genutzt werden können und diesen 
mindestens für die Dauer von 10 Jahren in 
gepflegtem Zustand zur Verfügung stehen.

3.4. Die erforderlichen öffentlich-rechtlichen 
Genehmigungen sind vor Bewilligung ein- 

Änderungen beruhen auf der Beschlussvor-
lage mit der der Drucksachen-Nr. 25-0041. 
Ziel der Änderung ist es die Richtlinien in 
eine genderneutrale Sprache zu überführen 
und neben redaktionellen Änderungen die 
notwendige Anpassung an die erweiterten 
Fördermöglichkeiten durchzuführen.

Die Richtlinien der Stadt Duisburg über die  
Gewährung von Zuwendungen zur Gestal- 
tung von Haus- und Hofflächen vom 
01.01.2018, zuletzt geändert durch Rats-
beschluss vom 14.02.2022, öffentlich be-
kannt gemacht im Amtsblatt für die Stadt 
Duisburg Nr. 39 vom 14.12.2018, Seite 
503-505, wird wie folgt geändert:

Richtlinien der Stadt Duisburg über die  
Gewährung von Zuwendungen zur Ver- 
besserung des Ortsbildes (2025)

1. Zuwendungszweck

1.1. Die Stadt Duisburg gewährt Zuwen-
dungen nach Maßgabe dieser Richtlinien, 
der Städtebauförderrichtlinien des Landes 
Nordrhein-Westfalen und der jeweiligen 
Haushaltssatzung in den vom Rat der Stadt 
festgelegten Stadterneuerungsgebieten zu 
folgenden Zwecken:

	 a) �Verbesserung der Fassaden- und 
Schaufensterflächen sowie städte- 
bauliche und ökologische Verbesse-
rungen an Dachflächen von Gebäu-
den, die zum Wohnen, für Gewer- 
be, Handel- oder Dienstleistungen 
genutzt werden,

	 b) �Verbesserung der Fassaden- und 
Schaufensterflächen an sonstigen 
Gebäuden, für die aufgrund ihrer  
für den Stadtteil herausgehobenen 
Lage oder ihrer Lage in einer ge-
schlossenen Häuserzeile eine städte-
bauliche Aufwertung geboten ist,

	 c) �Verbesserung des Wohnumfeldes im 
privaten Bereich.

Sie unterstützt damit Bemühungen ihrer 
Bürgerschaft und Unternehmen, das städte- 
bauliche Umfeld durch Begrünung, Her-
richtung und Gestaltung von Haus- und 
Hofflächen nachhaltig aufzuwerten.

1.2. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung 
von Zuwendungen besteht nicht. Die Stadt 
Duisburg entscheidet über den Antrag nach 
pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel und der ihr be- 
willigten Zuwendungen.

2. Fördergegenstand und bauliche Maß- 
nahmen

2.1. Es werden nur dauerhaft genutzte 
Gebäude in Stadterneuerungsgebieten 
gefördert. Bei vormals unbewohnten Im- 
mobilien ist zunächst eine Bewohnbarkeit 
herzustellen.

2.2. Die Förderobjekte müssen zum Zeit-
punkt der Antragstellung mindestens 10 
Jahre alt sein.

2.3. Es werden folgende Maßnahmen ge- 
fördert:

2.3.1. Reinigung, Instandsetzung, Restau-
rierung und farbliche Gestaltung sowie 
Beleuchtung von Fassaden inklusive z. B. 
Fenstern, Türen, Gitteranlagen, Treppen, 
Nebengebäuden und Mauern,

2.3.2. Neu- und Umgestaltung von Schau- 
fensteranlagen einschließlich ihrer Vergla-
sung und der dazugehörigen Fassadenflä-
chen an gewerblich genutzten Gebäudetei-
len und bei Gaststätten, die in Wohn- oder 
Büroeinheiten umgewandelt werden,

2.3.3. Neu- und Umgestaltung von Frei- 
flächen an Wohngebäuden oder gemischt 
genutzten Gebäuden mit überwiegender 
Wohnnutzung, sofern diese durch die ge- 
samte Bewohnerschaft genutzt werden 
können, Abstandsflächen, Vorgärten und 
Zuwegungen,

	 a) �vorbereitende Maßnahmen wie bei- 
spielsweise Abbruch von Mauern 
und Nebengebäuden, Schaffung 
oder Verbesserung von Zugängen 
und Rückbau versiegelter Flächen,

	 b) �Begrünungs- und gestalterische 
Maßnahmen wie beispielsweise

          �Aufbereitung des Bodens, gärtne- 
rische Gestaltung, Anlegen von 
Beeten, Teichen, Gärten für die Mie-
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zuholen. Der Bewilligungsbescheid ersetzt 
nicht die nach anderen Vorschriften erfor- 
derlichen behördlichen Genehmigungen  
oder Zustimmungen für den Förderungsge- 
genstand.

3.5. Die Gestaltung der Fassaden ist mit  
dem von der Stadt Duisburg für die Stadt-
teilerneuerung beauftragten Stadtteilarchi-
tektinnen und Stadtteilarchitekten abzu-
stimmen. Sie soll zu einer nachhaltigen 
Attraktivierung des Wohnumfeldes sowie 
zur Steigerung der Aufenthalts- und allge- 
meinen Stadtbildqualität beitragen. Bei der 
Umsetzung der Maßnahmen sind die Ziele 
einer stadtklimatischen Verbesserung sowie 
die Ziele zur Einsparung von Energie und 
zur Reduzierung von Treibhausgasen zu 
berücksichtigen.

Fassadengestaltungen an Baudenkmälern  
und Gebäuden in Denkmalbereichen be- 
dürfen der Erlaubnis der Unteren Denkmal- 
behörde.

Rückwärtige Fassadenflächen können nur 
in Verbindung mit einer straßenseitigen 
Fassadenfläche oder einer Umgestaltung 
der Hoffläche gefördert werden.

3.6. Eine räumliche Priorisierung der För-
dermittel kann durch das Amt für Stadt- 
entwicklung und Projektmanagement der 
Stadt Duisburg vorgegeben werden.

3.7. Die Maßnahmen müssen mietneutral 
durchgeführt werden. Die als förderfähig 
anerkannten Gesamtkosten, einschließlich 
des Eigenanteils, dürfen weder direkt noch 
indirekt auf die Miete umgelegt werden.

3.8. Im Bereich denkmalgeschützter Sied-
lungen sind die Bedingungen der Denkmal-
schutzsatzung zu befolgen.

4. Förderausschluss

Die Förderung ist ausgeschlossen, wenn

4.1. mit der Durchführung der Maßnahme 
ohne schriftliche Zustimmung der Stadt Duis- 
burg vor Bewilligung des Zuschusses be-
gonnen wurde. Als Maßnahmenbeginn ist 
bereits der Abschluss eines Leistungs- oder 

Lieferungsvertrages zu werten. Planungsar-
beiten gelten nicht als Maßnahmenbeginn,

4.2. ein Gebäude Missstände oder Mängel 
im Sinne des § 177 Abs. 2 und 3 Bauge-
setzbuch in der jeweils gültigen Fassung 
aufweist, die im Zusammenhang mit der 
geförderten Maßnahme nicht auf eigene 
Kosten der Zuwendungsempfangenden 
beseitigt werden,

4.3. der beabsichtigten Gestaltung und 
Nutzung öffentlich-rechtliche Festsetzun-
gen oder nachbarrechtliche Vorschriften 
entgegenstehen,

4.4. sich die Maßnahmen auf Erneuerun-
gen oder Änderungen der Versorgungs- 
und Entsorgungsleitungen beziehen,

4.5. die Zuwendung zum Zeitpunkt einer 
möglichen Bewilligung unter 2.000 Euro 
liegen würde (vgl. Nr. 1.1 der VV zu § 44 
LHO),

4.6. eine Zuwendung aus anderen öffent-
lich-rechtlichen Quellen erfolgen kann,

4.7. es sich um ausschließlich Reparatur-
arbeiten, das Verblenden von Fassaden, 
den Einbau von Wärmedammverbundsys-
temen, Außenwerbung oder Maßnahmen 
handelt, die den stadtgestalterischen und 
stadtklimatischen Zielen dieser Richtlinien 
entgegenstehen,

4.8. in den letzten 10 Jahren vor Antrag-
stellung bereits Maßnahmen im Sinne die- 
ser Richtlinien für das Förderobjekt bewil-
ligt und ausgezahlt wurden.

5. Art und Höhe der Förderung

5.1. Die Zuwendung wird in Form eines 
Zuschusses gewährt.

5.2. Der Zuschuss beträgt maximal 50 Pro-
zent der förderfähigen Gesamtkosten. Der 
Zuschuss richtet sich nach der Höchstgren-
ze, die gemäß dem für die Stadt Duisburg 
jeweils geltenden Zuwendungsbescheid der 
Bezirksregierung Düsseldorf anzuwenden 
ist.

5.3. Entfällt

6. Antragstellung und Verfahren

6.1. Antragsberechtigt sind Eigentümerin- 
nen, Eigentümer, erbbauberechtigte Per-
sonen sowie Mieterinnen und Mieter im 
Einverständnis mit der Eigentümerin oder 
dem Eigentümer bzw. erbbauberechtigten 
Personen und unter Beachtung der Rege-
lung aus 3.2..

6.2. Der Antrag ist schriftlich auf einem 
Vordruck der Stadt Duisburg zu stellen 
und mit den dort genannten Unterlagen 
zu ergänzen. Die dem Antrag zugrundelie-
genden Kosten sind durch zwei vergleich-
bare Angebote von Fachunternehmen zu 
belegen. Den veranschlagten Kosten ist ein 
Aufmaß nach der Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Bauleistungen (VOB) zugrunde 
zu legen. Ziffer 3.1 dieser Richtlinien ist zu 
beachten.

6.3. Die Eigentümerin oder der Eigentümer  
bzw. erbbauberechtigte Personen erklären  
sich bereit, Mitarbeitende der Stadt Duis- 
burg und deren Beauftragten die Besich- 
tigung des Grundstücks und der Wohnun-
gen sowie die Erstellung von Fotodokumen- 
tationen zu gestatten.

6.4. Auf Antrag kann die Stadt Duisburg 
nach technischer Prüfung und gesicherter 
Finanzierung einem Beginn der Durchfüh-
rungsarbeiten vor Bewilligung zustimmen 
(vorzeitiger Maßnahmenbeginn). Ein An- 
spruch auf Bewilligung eines Zuschusses 
kann hieraus nicht abgeleitet werden.

6.5. Nach Prüfung der eingereichten Unter-
lagen und Abstimmung der Neugestaltung 
erfolgt die Bewilligung oder Ablehnung 
durch einen förmlichen, gebührenpflich-
tigen Bescheid. Der Bewilligungsbescheid 
legt die Höhe des Zuschusses fest.

6.6. Die Bewilligung wird unwirksam, wenn 
die bewilligten Maßnahmen nicht inner-
halb von 12 Monaten nach Bewilligung 
fertiggestellt wurden. Der Abschluss der 
Arbeiten ist der Stadt Duisburg unverzüg-
lich anzuzeigen.

6.7. Nach Durchführung der Maßnahmen 
sind der Stadt Duisburg die Schlussrech-
nungen der Fachunternehmen und Zah-
lungsnachweise spätestens zwei Monate 
nach Abschluss der Arbeiten vorzulegen. 
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c)	� die Oberbürgermeisterin bzw. der Ober- 
bürgermeister hat den Richtlinienbe-
schluss vorher beanstandet oder

d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Stadt Duisburg vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Duisburg, den 24. Juli 2025

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Herr Kestermann
Tel.-Nr.: 0203 283-984085

Bekanntmachung über die Änderung 
Richtlinie der Stadt Duisburg zur Ver- 
gabe von Finanzmitteln aus dem Verfü-
gungsfonds des ISEK „Sozialer Zusam-
menhalt Duisburg-Hochfeld“

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner 
Sitzung am 07.04.2025 auf Grundlage der 
Neufassung der Städtebauförderrichtlinie 
NRW 2023, die damit einhergegangene  
erforderliche Überarbeitung der kommu- 
nalen Förderrichtlinie beschlossen. Die Än- 
derungen beruhen auf der Beschlussvor- 
lage mit der der Drucksachen-Nr. 25-0054. 
Ziel der Änderung ist es die Richtlinien in 
eine genderneutrale Sprache zu überführen 
und neben redaktionellen Änderungen die 
notwendige Anpassung an die erweiterten 
Fördermöglichkeiten durchzuführen.

Die Richtlinien der Stadt Duisburg zur Ver- 
gabe von Finanzmitteln aus dem Verfü-
gungsfonds des ISEK „Sozialer Zusammen-
halt Duisburg-Hochfeld“, mit Drucksachen- 
Nr. 21-0153 am 14.06.2021 vom Rat der  
Stadt beschlossen, werden wie folgt ge- 
ändert:

Der Rat der Stadt Duisburg hat am 
13.03.2017 (Drucksache Nr. 17-0004) 
sowie am 19.04.2021 (Drucksache Nr. 
21-0154) Integrierte Stadtentwicklungs-
konzepte (ISEK) für die Gebietskulisse 
Duisburg-Hochfeld gemäß § 171e BauGB 
beschlossen. Auf Grundlage von Nr. 10.2 

Nach Prüfung und Anerkennung der an- 
tragsgemäßen Durchführung sowie der 
Rechnungsbelege wird der Zuschuss aus- 
gezahlt.

6.8. Die Fristen zu 6.6. und 6.7. können in 
begründeten Fällen auf formlosen schriftli-
chen Antrag verlängert werden. Der Antrag 
muss vor Ablauf der jeweiligen Frist bei der 
Stadt Duisburg eingereicht werden.

6.9. Sofern die nachgewiesenen Kosten 
niedriger als die veranschlagten Kosten 
sind, wird der Zuschuss nachträglich re- 
duziert. Eine nachträgliche Erhöhung des 
Zuschusses ist ausgeschlossen.

6.10. Bei nicht fachgerecht durchgeführten 
Arbeiten erhalten Zuwendungsempfangen-
de eine angemessene Frist zur Nachbesse-
rung. Die Beurteilung obliegt dem von der 
Stadt Duisburg für die Stadtteilerneuerung 
beauftragten Dienstleister oder Mitarbei-
tenden. Bei nicht erfolgter Nachbesserung 
werden die nachgewiesenen Kosten nicht 
anerkannt.

6.11. Zuwendungsempfangende haben  
sämtliche Belege ab dem Datum der Schluss- 
rechnung für 10 Jahre aufzubewahren.

6.12. Die Zweckbindungsfrist für geförder-
te Maßnahmen beträgt 10 Jahre.

7. Widerruf und Rücknahme des Bewilli- 
gungsbescheides

7.1. Bei Verstoß gegen diese Richtlinien 
kann der Bewilligungsbescheid auch nach 
Auszahlung des Zuschusses aufgehoben 
werden. Der ausgezahlte Zuschuss kann 
zurückgefordert werden. Dies gilt insbeson-
dere auch in Fällen, in denen der bewilli-
genden Behörde Ausschlussgründe gem. 
Ziff. 4.2. innerhalb der Zweckbindungsfrist 
gem. Ziff. 6.12. bekannt werden. Es gelten 
die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften.

7.2. Zu erstattende Beträge werden mit der 
Aufhebung des Bewilligungsbescheides zur 
Rückzahlung fällig und sind vom Zeitpunkt 
der Auszahlung an mit drei Prozentpunk-
ten über dem Basiszinssatz der Deutschen 
Bundesbank jährlich zu verzinsen.

7.3. Die Förderung erfolgt unter dem Vor-
behalt des Widerrufs für den Fall, dass

	 a) �die Zuwendung zur Finanzierung 
terroristischer Aktivitäten eingesetzt 
wird oder

	 b) �die Empfängerin oder der der Emp-
fänger eine terroristische Vereinigung 
bei Antragstellung war oder nach An- 
tragstellung wird oder

	 c) �die Empfängerin oder der Empfän-
ger eine terroristische Vereinigung 
unterstützt.

8. Förderung von Modellmaßnahmen in 
Ausnahmefällen

Die Stadt Duisburg behält sich vor, aus 
besonderem städtebaulichem Interesse 
in Ausnahmefällen und im Rahmen ihrer 
haushaltsmäßig zur Verfügung stehenden 
Mittel unter Einhaltung der Richtlinien über  
die Gewährung von Zuwendungen zu städ- 
tebaulichen Erneuerungsmaßnahmen im 
Land Nordrhein-Westfalen (Städtebauför-
derrichtlinie Nordrhein-Westfalen 2023) er-
haltenswerte, stadtbild-prägende Fassaden 
zu fördern.

9. Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten mit Beschlussfas-
sung des Rates der Stadt Duisburg in Kraft.

Die vorstehende Richtlinie wird hiermit öf- 
fentlich bekannt gemacht. Die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- 
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekom- 
men dieser Richtlinienänderung kann ge- 
mäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW nach Ab- 
lauf von sechs Monaten seit dieser Bekannt- 
machung nicht mehr geltend gemacht wer- 
den, es sei denn,

a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder eine vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt

b)	� diese Richtlinienänderung ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,
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förderfähigen Kosten mindestens 100 Euro 
(brutto) betragen (Bagatellgrenze). Die Fi- 
nanzierung der Zuwendung erfolgt dabei 
in Form einer Festbetragsfinanzierung. 

Die förderfähigen Kosten für ein Projekt 
sollen 10.000 Euro (brutto) nicht überstei- 
gen. In begründeten Ausnahmefällen kann  
der Verfügungsfonds-Beirat auf Antrag auch  
einem höheren Förderbetrag zustimmen. 

Grundsätzlich sind zweckgebundene Ein-
nahmen nach Nr. 18 der Städtebauförder-
richtlinie NRW 2023 vorrangig gegenüber 
den Fördermitteln aus dem Verfügungs-
fonds zur Deckung der Gesamtausgaben 
einzusetzen. 

Als Anerkennung für die aktive Mitwirkung 
kann in begründeten Einzelfällen eine an- 
emessene Aufwandsentschädigung in Höhe  
von bis zu 15 Euro pro Stunde und höchs- 
tens 200 Euro je Person insgesamt ange-
setzt werden.

5. Gegenstand der Förderung durch 
den Verfügungsfonds und deren Rah- 
menbedingungen
Es werden Maßnahmen/Projekte gefördert, 
die den Förderbedingungen unter Nr. 5.1 
dieser Richtlinie entsprechen und keines 
der unter Nr. 5.2 genannten Ausschlusskri-
terien erfüllen. 

Förderfähige Projekte und Maßnahmen 
können beispielsweise sein: 

-	� Beteiligungsaktionen (Workshops, 
Ortsteilrundgänge, Ideenwerkstätten, 
Befragungen) 

-	� Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit 
und Image-Bildung (ortsteilbezogene 
Öffentlichkeitsarbeit, Blogging, Bro-
schüren und Dokumentationen, etc.) 

-	 Mitmach-Aktionen 
-	� Integrationsmaßnahmen (Bürgerschafts- 

feste, Nachbarschaftsfeste, Kennenlern- 
Aktionen), Kulturelle Aktivitäten 

-	� Unterstützung bürgerschaftlichen En- 
gagements 

-	� Unterstützung von integrativ wirksamen  
Projekten 

-	� Unterstützung von Projekten zur Be- 
seitigung von Ungleichheit bzw. Un-
gerechtigkeit in Bezug auf Chancen, 
Bildung, Teilhabe, Umwelt, etc. 

-	� Investive Maßnahmen (z. B. Aufstellung 
von Sitzmöglichkeiten/Mülleimern, An- 
legung und Gestaltung kleiner Treff-
punkte, Anlegung von öffentlichen 
Gärten, projektbezogene Erstausstat-
tungen, etc.) 

-	 Erstausstattungen und Inventare 

5.1. Förderbedingungen
Eine Förderung im Rahmen des Verfügungs- 
fonds erfolgt vorbehaltlich der Regelungen 
in Nr. 9 dieser Richtlinie. 

Für die förderfähigen Projekte und Maß- 
nahmen gelten die folgenden Fördervor- 
aussetzungen:

Gebietsbezogen
Der Einsatz des Verfügungsfonds und die 
Durchführung der geförderten Maßnah-
men sind auf das festgelegte Gebiet der 
Sozialen Stadt Duisburg-Hochfeld nach 
§ 171 e BauGB begrenzt (siehe Anhang). 
Darüber hinaus müssen die zu fördern-
den Maßnahmen einen nachweisbaren 
und nachhaltigen Beitrag im Sinne der 
Stabilisierung, Erneuerung, Verbesserung 
und Aufwertung des Programmgebietes 
und zur Erreichung der Ziele der Stadter-
neuerung entsprechend dem Integrierten 
Stadtentwicklungskonzept Duisburg-Hoch-
feld leisten. In Ausnahmefällen kann von 
der Beschränkung hinsichtlich der Gebiets-
kulisse abgewichen werden. Die Relevanz 
der Maßnahme für die Entwicklung des 
Programmgebietes ist dabei im Antrag ex- 
plizit darzustellen. 

Bürgerschaftliches Engagement
Die Projekte werden von den Bewohnen-
den, Vereinen, Initiativen oder Einrichtun-
gen, die im Programmgebiet Hochfeld 
wohnhaft bzw. aktiv sind, initiiert, getragen 
und/oder unterstützt. Die Beratung durch 
externe Büros ist dabei in Abstimmung mit 
der Stadt Duisburg möglich. In Ausnah-
mefällen kann, bei gebietsübergreifenden 
Projektinitiierenden, von der Beschränkung 
hinsichtlich der Gebietskulisse abgewichen 
werden. Der Zusammenhang des Antrags-
stellenden zum Programmgebiet Hochfeld 
ist dabei im Antrag explizit darzustellen. 

Stabilisierend oder entwickelnd
Ziel aller Projekte ist es, einen positiven Bei-
trag zur Stabilisierung der wirtschaftlichen, 

der Richtlinie über die Gewährung von Zu- 
wendungen zu städtebaulichen Erneuerungs- 
maßnahmen im Land Nordrhein-Westfalen 
(Städtebauförderrichtlinie Nordrhein-West-
falen 2023) vom 15.06.2023, in Verbin-
dung mit den jeweils geltenden Nebenbe-
stimmungen richtet die Stadt Duisburg im 
Programmgebiet „Sozialer Zusammenhalt 
Duisburg-Hochfeld“ einen Verfügungsfonds 
zur Mitwirkung lokal agierender Personen 
und der Bürgerschaft sowie zur Etablierung 
bürgerschaftlicher Projekte ein.

1. Zielsetzung des Verfügungsfonds
Ziel des Verfügungsfonds ist es, nieder-
schwelliges bürgerschaftliches Engagement 
im Rahmen der Stadterneuerung durch die  
Möglichkeit eines Mitteleinsatzes für neue, 
lokal angepasste, innovative, nicht kom-
merzielle Ideen, Aktionen und Projekte zu 
fördern. 

2. Verwaltung des Verfügungsfonds
Der Verfügungsfonds wird durch die Stadt 
Duisburg finanziell bewirtschaftet. Das 
durch die Stadt Duisburg beauftragte oder 
gestellte Ortsteilmanagement übernimmt 
eine beratende Begleitung des Verfügungs-
fonds sowie die Geschäftsführung des Ent- 
scheidungsgremiums (folgend „Verfügungs- 
fonds-Beirat Hochfeld“). 

3. Finanzierung und Höhe des Verfü- 
gungsfonds
Die Finanzierung des Verfügungsfonds 
erfolgt zu 100 Prozent aus öffentlichen 
Mitteln. Er setzt sich aus Fördermitteln des 
Landes Nordrhein-Westfalen, des Bundes 
und der Stadt Duisburg zusammen.

4. Fördergrundsätze
Durch den Verfügungsfonds werden Pro- 
jekte, Aktionen und Maßnahmen, die ge- 
meinsam mit der Bewohnerschaft sowie 
lokal agierenden Personen entwickelt bzw. 
durch diese vorgeschlagen worden sind, in 
der Regel zu 100 Prozent des unrentierli-
chen Teils der förderfähigen Kosten durch 
öffentliche Mittel unterstützt. In Ausnah-
mefällen ist eine teilweise Finanzierung der 
förderfähigen Kosten möglich.

Die gewährten Mittel sollen für den be- 
antragten Zweck angemessen sein sowie 
wirtschaftlich und sparsam verwendet wer- 
den. Eine Förderung erfolgt nur, wenn die 
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sozialen, kulturellen, der klimatischen und/
oder ökologischen Situation im Programm-
gebiet Hochfeld und der dortigen Bewoh-
nerschaft zu leisten. Die Lebensbedingun-
gen eines möglichst großen Anteils der 
Bewohnerschaft Hochfeld soll verbessert 
und die Wohnzufriedenheit erhöht werden.

integrativ nach innen und außen
Die Maßnahmen und Projekte leisten einen 
Beitrag zum friedlichen und respektvollen 
Zusammenleben aller Menschen im Pro-
grammgebiet Hochfeld.

Geschlechtergerechtigkeit, Barrierefrei-
heit und Nicht-Diskriminierung
Alle Maßnahmen sind dem Ziel der Verwirk- 
lichung der Geschlechtergerechtigkeit, Bar-
rierefreiheit und Nicht-Diskriminierung ver-
pflichtet. Sie sollen daher so optimiert wer-
den, dass sie sowohl die unterschiedlichen 
Ausgangsbedingungen aller Menschen als 
auch die unterschiedlichen Auswirkungen 
von Maßnahmen der Förderung auf alle 
Menschen in der Art berücksichtigen, dass 
Ungleichbehandlungen abgebaut werden. 

Förderkonform
Die Mittel des Verfügungsfonds können 
nur für Maßnahmen eingesetzt werden, die 
gemäß dieser Richtlinie der Stadt Duisburg 
sowie im Sinne der Städtebauförderricht- 
linie NRW 2023, der jeweils geltenden Ne- 
benbestimmungen und gemäß den Bestim-
mungen der Bezirksregierung Düsseldorf 
zum Zuwendungsbescheid förderfähig sind. 
Die allgemeinen Nebenbestimmungen für 
Zuwendungen zur Projektförderung wer-
den Bestandteil des Zuwendungsbeschei-
des und sind von den Zuwendungsempfan-
genden zwingend zu beachten.

5.2 Ausschlusskriterien bezüglich der 
Förderung 
Folgende Maßnahmen bzw. Kosten sind 
nicht förderfähig:

-  �Maßnahmen, deren Finanzierung auch 
ohne die Förderung nach den vorliegen-
den Richtlinien gesichert ist

-  �Maßnahmen, für die Fördermittel ande-
rer Finanzierungsträger einzusetzen sind 

-  �Maßnahmen, die bereits vor Erlass des 
Zuwendungsbescheides angefangen 
bzw. abgeschlossen wurden (vorzeitiger 
Maßnahmenbeginn), es sei denn, dass 

auf Antrag ein vorzeitiger Maßnahmen-
beginn bewilligt wurde

-  �Laufende Betriebs-, Personal- und Sach-
kosten des Antragsstellenden

-  �Kosten, die nicht mit dem zu fördernden 
Projekt im Zusammenhang stehen 

-  �Maßnahmen, die der privatwirtschaft-
lichen Gewinnerzielung bzw. persönli-
chen oder trägerspezifischen Interessen 
dienen.

-  �Maßnahmen zur Unterstützung oder 
Durchführung terroristischer Aktivitäten.

6. Antragsberechtigung
Antragsberechtigt sind im Programmgebiet 
wohnende, ansässige oder (ehrenamtlich) 
tätige volljährige natürliche oder juristische 
Personen, z. B.: 

-  �Das Ortsteilbüro hat das Antragsrecht 
für Beteiligungsaktionen, die treuhände-
rische Stellung für Akteure bei Verfü-
gungsfondsmaßnahmen, die nicht selbst 
öffentlich auftreten möchten und andere 
Situationen im Interesse des Ortsteils, die 
von den Interessen des Ortsteilbüros und 
seiner eigenen Finanzierung deutlich zu 
trennen sind

-  �Vereine und Bürgerschaftsinitiativen, In- 
teressensgemeinschaften, Standortge- 
meinschaften 

-  �Gemeinnützige/karitative Träger und 
Stiftungen 

-  �Private Bildungs- und Betreuungseinrich- 
tungen 

-  �Akteure der lokalen Wirtschaft (z. B. Ge- 
werbe, Handwerk, Einzelhandel, Gastro-
nomie, etc.) Personen mit Grundstücks- 
oder Immobilieneigentum

-  Gewerbe- oder Standortmarketingvereine 

In Ausnahmefällen kann bei gebietsüber-
greifenden projektinitiierenden Personen 
von der Beschränkung hinsichtlich der 
Gebietskulisse abgewichen werden (siehe 
auch Nr. 5.1).

7. Verfügungsfonds-Beirat Hochfeld – 
Zusammensetzung und Verfahren 
Zur förderkonformen Organisation des 
Verfügungsfonds wird ein sogenannter  
„Verfügungsfonds-Beirat Hochfeld“ ge- 
bildet. Der Beirat entscheidet über und 
legitimiert die Mittelfreigabe aus dem Ver- 
fügungsfonds. 

Er setzt sich aus insgesamt neun Mitglie-
dern zusammen. 

Drei der insgesamt neun Sitze im Beirat  
und zwei Vertretende werden durch Mit- 
glieder bzw. beratende Mitglieder der Be- 
zirksvertretung Mitte besetzt, die sie in 
einer ihrer Sitzungen wählt.

Die verbleibenden sechs Sitze im Beirat 
werden durch die Bewohnerschaft bzw. 
im Programmgebiet engagierte Agierende 
besetzt. Bei der Auswahl dieser Mitglieder 
des Beirates sind die unterschiedlichen ört- 
lichen Belange und Interessen ausgewogen 
zu berücksichtigen. Zu berücksichtigende 
Bereiche können dabei u. a. sein:

-  �Bewohnerschaft und Aktive aus Vereinen 
und Verbänden 

-  Einzelhandel/lokale Betriebe 
-  Bildungs- und Integrationseinrichtungen 
-  Kunst- und Kulturszene 
-  Soziale und karitative Einrichtungen 
-  Sport- und Freizeitgruppierungen 

Mitglieder aus der Bewohnerschaft bzw. 
aus dem Kreis der engagierten Agieren-
den müssen für die Dauer der Tätigkeit 
im Beirat im Programmgebiet Hochfeld 
wohnhaft bzw. engagiert sein und dürfen 
kein politisches Amt innerhalb der Stadt 
Duisburg bekleiden. 

Die Besetzung hinsichtlich der Bewohner- 
schaft und der Engagierten erfolgt in 
einem dreistufigen Verfahren. 

1.	� Das Ortsteilmanagement macht den 
Prozess der (Neu-)Besetzung öffentlich 
und wirbt aktiv für ein Engagement im 
Beirat. An einer Teilnahme interessierte 
Menschen, die die Voraussetzungen 
erfüllen, können ihr Interesse schriftlich 
gegenüber dem Ortsteilmanagement 
bekunden. 

2.	� Nach Ablauf einer zuvor öffentlich be- 
kannt gegebenen Frist prüft das Ortsteil- 
management zusammen mit der Stadt  
Duisburg die eingegangenen Interessens- 
bekundungen. 

3.	� Nach der Prüfung gibt das Ortsteilma-
nagement die Interessensbekundungen 
in einer Sitzung des „Forum Leben in 
Hochfeld“ bekannt. Das Forum wählt in 
einem demokratischen Entscheidungs-
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Überschreiten die förderfähigen Kosten die  
bewilligte Summe, können Zuwendungs-
empfangende vor der Zahlung bzw. vor der 
Beauftragung einen Antrag auf Nachbe-
willigung der zusätzlichen Kosten stellen.  
In diesem sind die Mehrkosten detailliert  
zu begründen. Dem Antrag ist zudem eine  
genaue Darstellung der Mehrkosten beizu- 
fügen. Der Antrag wird durch die Stadt 
Duisburg geprüft und nur nach positiver  
Prüfung anschließend dem Beirat zur Be- 
schlussfassung vorgelegt. Wird eine Nach- 
bewilligung abgelehnt, so ist eine nach- 
trägliche Erhöhung der Zuwendung aus- 
geschlossen.

8.6. Umsetzung der Maßnahmen 
Erst nach Bestandskraft des Bewilligungs-
bescheides darf mit der Maßnahme be-
gonnen werden. Ein vorheriger Beginn der 
Maßnahme ist förderschädlich, sofern kein 
vorzeitiger Maßnahmenbeginn beantragt 
und bewilligt wurde.

Zuwendungen bei Fördermaßnahmen, die  
die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Vor- 
finanzierung durch Antragsstellende über-
steigen, können auf schriftlichen Antrag 
als vorzeitige Teilbeträge gewährt und aus- 
bezahlt werden. 

Der Durchführungszeitraum einer Maß-
nahme soll 12 Monate nicht übersteigen. 
In begründeten Einzelfällen kann die Stadt  
Duisburg im Zuwendungsbescheid einen  
längeren Durchführungszeitraum bestimmen. 

Die aktuell gültigen Vergaberichtlinien der 
Stadt Duisburg und die Vergabegrundsätze 
gemäß § 25 Gemeindehaushaltsverord-
nung des Landes Nordrhein-Westfalen 
(GemHVO NRW) sind einzuhalten. Das Orts- 
teilmanagement führt dazu gegebenen-
falls eine Schulung oder eine Beratung im 
Einzelfall durch. 

Zu bewilligten Maßnahmen soll in geeigne-
ter Form Öffentlichkeitsarbeit entsprechend 
Nr. 10 dieser Richtlinie betrieben werden. 

8.7. Zweckbindungsfristen 
Für aus dem Verfügungsfonds geförderte 
Projekte, Maßnahmen und Aktionen gelten 
Zweckbindungsfristen entsprechend der 
Nutzungsdauer und dem Mitteleinsatz nach  
Nr. 15.2 und Nr. 15.3 der Städtebauförder-

Umsatzsteuergesetz besteht, können nicht 
als förderfähige Kosten deklariert werden. 
In diesem Fall dürfen nur die Entgelte (Prei-
se ohne Umsatzsteuer) gefördert werden. 
Finanzielle Förderungen durch andere Insti- 
tutionen und Sponsoren sind vorrangig zu 
prüfen und gegebenenfalls darzustellen. 

Fehlen geforderte Angaben und Unterlagen 
im Antrag, ist eine Förderung bis zu deren 
Nachreichung und der erneuten Prüfung 
ausgeschlossen.

8.2. Vorprüfung 
Das Ortsteilmanagement nimmt in enger 
Abstimmung mit der Stadt Duisburg die 
inhaltliche und förderrechtliche (Vor-)Prü- 
fung vor.

8.3. Entscheidung 
Die stimmberechtigten Mitglieder des Ver- 
fügungsfonds-Beirates Hochfeld entschei-
den entsprechend der Zielsetzung des Ver-
fügungsfonds mit der Mehrheit der in der 
Sitzung anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder über die Mittelgewährung für 
beantragte Projekte sowie über eventuell 
aufzuerlegende Auflagen. 

8.4. Förderbescheid 
Im Falle einer positiven Entscheidung des 
Verfügungsfonds-Beirates Hochfeld erfolgt 
die Bewilligung durch einen förmlichen Zu-
wendungsbescheid (Bewilligungsbescheid), 
der durch die Stadt Duisburg ausgestellt 
wird. Das Ortsteilmanagement erhält im- 
mer eine Kopie des Bescheides.

8.5. Mittelgewährung
Die Förderung durch Mittel des Verfügungs- 
fonds erfolgt in Form einer Festbetrags- 
finanzierung. 

Zuwendungsempfangende können mit 
Bestandskraft des Bewilligungsbescheides 
entsprechende Fördermittel schriftlich an- 
fordern. 

In Anlehnung an Nr. 1.4 ANBest-P dürfen 
Mittel nur so weit und nicht eher ange-
fordert werden, als sie innerhalb von zwei 
Monaten nach der Auszahlung für fällige 
Zahlungen benötigt werden.

Die Auszahlung von Fördermitteln durch 
die Stadt Duisburg erfolgt erst nach Be-
standskraft des Bewilligungsbescheides. 

prozess aus den Interessensbekundun-
gen sechs Mitglieder des Beirates und 
drei Vertretende. Die sechs Mitglieder 
und drei Vertretenden werden in einem 
Rhythmus von vier Jahren neu gewählt. 
Die Bezirksvertretung wählt ihre drei 
Mitglieder und zwei Vertretende zu Be- 
ginn jeder Amtsperiode neu. 

Die Besetzung ist regelmäßig, spätestens 
jedoch alle zwei Jahre durch die Stadt Duis- 
burg und das Ortsteilmanagement insbe-
sondere auf mögliche Interessenskonflikte 
und Rechtmäßigkeit zu prüfen.
Die Geschäftsführung des Verfügungsfonds- 
Beirates Hochfeld obliegt dem Ortsteilma-
nagement. Das Ortsteilmanagement nimmt 
kontinuierlich und ohne Stimmberechtigung 
an den Sitzungen teil.
Ist ein Mitglied des Beirates bei der Befas-
sung mit einer Fördermaßnahme befangen 
(im Sinne von § 31 GO NRW), hat dieses 
Mitglied dies anzuzeigen und nicht an der  
Beratung und der Beschlussfassung teilzu- 
nehmen.
Der Verfügungsfonds-Beirat Hochfeld be- 
schließt nach seiner konstituierenden Sit- 
zung zeitnah eine Geschäftsordnung. In 
dieser Geschäftsordnung sind auch Rege- 
lungen zur Auflösung des Beirates zu treffen.

8. Antrags- und weiteres 
Umsetzungsverfahren 

8.1. Antragsstellung 
Anträge können ganzjährig gestellt wer-
den. Die Anträge werden in der Reihenfol-
ge ihres Eingangs und nach dem Grad ihrer 
Bewilligungsreife bearbeitet. Die Anträge 
auf Förderung sind förmlich und vollständig 
in Schriftform an das Ortsteilmanagements 
zu stellen. Es ist zwingend das offizielle An- 
tragsformular zu verwenden. Das Ortsteil- 
management unterstützt bei der Antrag- 
stellung. 

Die Anträge sollen im Regelfall vier Wochen  
vor der Sitzung des Verfügungsfonds-Beira-
tes Hochfeld unterschrieben im Ortsteilbüro 
eingegangen sein. 

Dem Antrag muss eine Aufstellung über 
die genauen Kosten und die Finanzierung 
beigefügt sein. Kostenanteile in der Höhe, 
in der für Zuwendungsempfangende die 
Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15  
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Bundes, des Landes Nordrhein-Westfalen 
und der Stadt Duisburg; Bewilligungen er- 
folgen nur im Rahmen der bewilligten För- 
dermittel des Landes und der zur Verfü-
gung stehenden Haushaltsmittel der Stadt 
Duisburg. 

Das Land Nordrhein-Westfalen sowie die 
Stadt Duisburg als Fördergeber können bei 
etwaigen Verfahrensverstößen die Rück-
zahlung bis hin zur gesamten gewährten 
Fördersumme einfordern. Die Zuwendung 
ist entsprechend ganz oder anteilig unver-
züglich zu erstatten, soweit der Zuwen-
dungsbescheid nach Verwaltungsverfah-
rensrecht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfG 
NRW) oder anderen Rechtsvorschriften mit 
Wirkung für die Vergangenheit zurückge- 
nommen, widerrufen oder aus sonstigen  
Gründen unwirksam wird. Dies gilt eben- 
falls für die im Rahmen der Abrechnung 
festgestellte Differenz zwischen den an- 
gefallenen förderfähigen Kosten und der 
bewilligten Fördersumme (siehe Nr. 8.8). 

10. Vorgaben zur Öffentlichkeitsarbeit
(Begleitende) Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit ist über das Ortsteilmanagement mit 
der Stadt Duisburg abzustimmen. 

Bei der Erstellung von Medien zur Publi- 
zität (Internet, Broschüren, Faltblätter, 
Postkarten, Postern, Plakaten, Präsenta- 
tionen, Hinweisschildern, etc.) für Projekte, 
die mit Mitteln des Verfügungsfonds ge- 
fördert werden, sind die „Publizitätsvor-
schriften zur Städtebauförderung“ des 
Landes Nordrhein-Westfalen sowie weitere 
Vorgaben der Stadt Duisburg und ggf. der  
Gesamtmaßnahme „Sozialer Zusammen-
halt Duisburg-Hochfeld“ anzuwenden 
(siehe insbesondere Nr. 12 der Besonderen 
Nebenbestimmungen für die Förderung 
von Maßnahmen zur Stadtentwicklung und 
Stadterneuerung (NBest-Stadterneuerung 
sowie Nr. 6.4 der Städtebauförderrichtlinie 
NRW 2023 „Öffentliche Darstellung der 
Förderung“). 

11. Datenschutz
Die im Rahmen der Antragsstellung zu 
verarbeitenden Daten werden auf Grund-
lage von § 3 Abs. 1 Datenschutzgesetz 
Nordrhein-Westfalen erhoben, verarbeitet 
und gespeichert. Die Datenverarbeitung 
erfolgt ausschließlich zur Wahrnehmung 

(Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt 
werden.

-  �Alle Vergabe-, Vertrags-, Einnahme-, 
Auftrags-, Rechnungs- und Zahlungsun-
terlagen (Kontoauszüge, Quittungen) zu 
den Ausgaben im Rahmen der Maßnah-
men im Original: Die Belege müssen die 
im Geschäftsverkehr üblichen Angaben 
und Anlagen enthalten, die Ausgabenbe-
lege insbesondere die Zahlungsempfan-
gende, Grund und Tag der Zahlung, den 
Zahlungsbeweis und bei Gegenständen 
den Verwendungszweck. Im Verwen-
dungsnachweis ist zu bestätigen, dass 
die in den Belegen enthaltenen Angaben 
richtig sind, die Ausgaben notwendig 
waren und wirtschaftlich und sparsam 
verfahren worden ist. 

-  �Eine Inventarisierungsliste bei Beantra-
gung zur von Fördermitteln zur Anschaf-
fung beweglicher Gegenstände und 
Ersteinrichtungen bei Überschreitung 
eines Gesamtanschaffungs- und Herstel-
lungswertes von 800 Euro (ohne USt.). 

Der Verwendungsnachweis inklusive sämt- 
licher geforderter Inhalte und Dokumente  
muss innerhalb eines Zeitraums von drei 
Monaten nach Ende des im Bescheid fest- 
gelegten Durchführungszeitraums dem 
Ortsteilmanagement schriftlich unter Ver-
wendung des hierfür vorgesehenen Formu-
lars vollständig mit allen oben aufgeführten 
Belegen vorgelegt werden. Gegebenenfalls 
führt das Ortsteilmanagement dazu eine 
Schulung oder eine individuelle Beratung 
durch. Der Verwendungsnachweis wird 
anschließend durch die Stadt Duisburg ge- 
prüft.

Fehlende Unterlagen sind dem Ortsteilma-
nagement nach Aufforderung unverzüglich 
nachzureichen. 

Fallen die nachgewiesenen Kosten geringer 
aus als die beantragte Fördersumme oder 
fallen die Einnahmen höher aus als im Kos- 
ten- und Finanzierungplan angegeben, re-
duziert sich die ausgezahlte Fördersumme 
entsprechend dieser Differenz. 

9. Rechtsanspruch
Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der öf- 
fentlichen Mittel aus dem Verfügungsfonds 
besteht nicht. Die zur Verfügung stehen-
den Mittel sind freiwillige Leistungen des 

richtlinie NRW 2023 i. V. m. den Allgemei- 
nen Nebenbestimmungen für Zuwendun- 
gen zur Projektförderung (ANBest-P). Erst 
nach Ablauf der zeitlichen Bindung kann 
über die erworbenen oder hergestellten 
Gegenstände frei verfügt werden. Das Orts- 
teilmanagement und die Stadt Duisburg 
stehen diesbezüglich beratend zur Seite. 

Die Bewilligungsbehörde des Landes Nord- 
rhein-Westfalen ist berechtigt, die Verwen-
dung der Zuwendungen durch Aktenein-
sicht örtlich zu prüfen oder durch entspre- 
chende Beauftragte prüfen zu lassen. 
Förderrelevante Dokumente im Original 
müssen daher mindestens bis zum Ende 
der im Förderbescheid festgelegten Zweck-
bindungsfrist verwahrt werden. 

Alle im Rahmen der Förderung eingegan-
genen Verpflichtungen sind im Falle eines 
Eigentumswechsels an Rechtsnachfolgende 
mit bindender Wirkung weiterzugeben.

8.8. Abrechnung
Nach Durchführung des geförderten Pro- 
jektes ist durch die Zuwendungsempfan-
genden ein qualifizierter Verwendungs-
nachweis über die Durchführung und den 
Erfolg der Maßnahme vorzulegen. Das Orts- 
teilmanagement unterstützt bei der Erstel-
lung des Verwendungsnachweises. 

Der Verwendungsnachweis muss folgende 
Unterlagen im Original beinhalten: 

-  �Einen Sachbericht über die Maßnahme  
inkl. Unterschrift der Mittelempfangenden 

-  �Eine Fotodokumentation in angemesse-
nem Rahmen 

-  �Belege der Öffentlichkeitsarbeit (z. B. 
Presseinformationen) 

-  �Eine vollständige Kosten- und Finanzie-
rungsübersicht (Einnahmen/Ausgaben):

   �Die Einnahmen und Ausgaben sind in 
zeitlicher Folge und voneinander getrennt 
auszuweisen. Der Nachweis muss alle 
mit dem Zuwendungszweck zusammen-
hängenden Einnahmen und Ausgaben 
enthalten. Aus dem Nachweis müssen 
Tag, Empfangende, Einzahlende sowie 
Grund und Einzelbetrag jeder Zahlung 
ersichtlich sein. Soweit die Zuwendungs-
empfangenden die Möglichkeit zum 
Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuer- 
gesetz haben, dürfen nur die Entgelte 
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d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Stadt Duisburg vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Duisburg, den 24. Juli 2025

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Herr Kestermann
Tel.-Nr.: 0203 283-984085

einer im öffentlichen Interesse liegenden 
und erforderlichen Aufgabe.

Gem. §§11 und 12 der Verordnung über 
Mitteilungen an die Finanzbehörden durch 
andere Behörden und öffentlich-rechtliche 
Rundfunkanstalten (Mitteilungsverordnung 
MV) ist die Stadt Duisburg verpflichtet, die 
zuständige Finanzbehörde über Grund, 
Höhe und Tag der Zahlung der Förderung 
zu unterrichten, Namen und Anschrift des 
Empfangenden zu übermitteln und auf ggf.  
bestehende steuerliche Erklärungspflichten 
hinzuweisen.

Antragsstellende erhalten mit Antrags- 
stellung ein Informationsblatt gemäß  
Artikel 13 VERORDNUNG (EU) 2016/679 
DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND  
DES RATES vom 27. April 2016 zum Schutz  
natürlicher Personen bei der Verarbeitung  
personenbezogener Daten, zum freien Da- 
tenverkehr und zur Aufhebung der Richt- 
linie 95/46/EG (Datenschutzgrundverordnung). 

12. Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt nach Beschlussfassung 
durch den Rat der Stadt Duisburg in Kraft.

Die vorstehende Richtlinie wird hiermit öf- 
fentlich bekannt gemacht. Die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- 
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekom- 
men dieser Richtlinienänderung kann ge- 
mäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW nach Ab- 
lauf von sechs Monaten seit dieser Bekannt- 
machung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder eine vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt

b)	� diese Richtlinienänderung ist nicht  
ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,

c)	 �die Oberbürgermeisterin bzw. der Ober- 
bürgermeister hat den Richtlinienbe-
schluss vorher beanstandet oder
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




„Soziale Stadt Duisburg“ nach § 171e BauGB



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Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3212009017 (alt 
112009014) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 22. Juli 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202392464 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 22. Juli 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen 
die Sparkassenbücher Nr. 3250144304 (alt 
150144301), 3252016609 (alt 152016606) 
der Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt 
werden. Der Inhaber der Sparkassenbücher 
wird hiermit aufgefordert, binnen drei Mo- 
naten seine Rechte unter Vorlegung der 
Sparkassenbücher anzumelden, da andern- 
falls die Sparkassenbücher für kraftlos er- 
klärt werden.

Duisburg, den 22. Juli 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen 
die Sparkassenbücher Nr. 3201478082, 
3201938432, 3203222827 der Sparkasse 
Duisburg für kraftlos erklärt werden. Der 
Inhaber der Sparkassenbücher wird hiermit 
aufgefordert, binnen drei Monaten seine 

Auskunft erteilt:
Frau Richter
Tel.-Nr.: 0203 283-2622

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Das Sparkassenbuch Nr. 3202254599  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 18. Juli 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4200081224  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 18. Juli 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202192377  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 18. Juli 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3209070659  
(alt 109070656) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 18. Juli 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4201370543  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 21. Juli 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Zustellung durch öffentliche Bekannt- 
machung

Abfallentsorgungs-, Straßenreinigungs-,  
Winterdienst-, Niederschlagswassergebüh- 
renbescheide:
03.01.2023, 03.01.2024, 26.11.2024

Zahlungspflichtiger:
Valentino Kierpacz
Kundennummer:
90119770
Bisherige Anschrift:
Weseler Str. 276, 47169 Duisburg

Hiermit wird der vorstehend bezeichnete 
Empfänger benachrichtigt, dass die ge-
nannten Bescheide

- �nicht zugestellt werden konnten, weil
der derzeitige Aufenthaltsort nicht zu
ermitteln war,

- �bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg -
AöR, Schifferstr.190, 47059 Duisburg,
am Empfang, werktags, außer sonn-
abends, in der Zeit von 8.00 Uhr bis
16.30 Uhr zur Aushändigung bereitlie- 
gen

- �als zugestellt gelten, wenn seit der Ver- 
öffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch 
die Zustellung durch öffentliche Be-
kanntmachung Fristen in Gang gesetzt 
werden können, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1 Abs. 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Verbindung 
mit § 4 der Verordnung über die öffentli-
che Bekanntmachung von kommunalem 
Ortsrecht vom 26.08.1999 (BekanntmVO) 
in der jeweils geltenden Fassung.

Duisburg, den 22. Juli 2025

Wirtschaftsbetriebe Duisburg – AöR
Im Auftrag

Isabell Richter
Gebührenveranlagung
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Das Sparkassenbuch Nr. 3221005428  
(alt 121005425) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 31. Juli 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3260039973  
(alt 160039970) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 31. Juli 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3232008783 (alt 
132008780) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 31. Juli 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Rechte unter Vorlegung der Sparkassenbü-
cher anzumelden, da andernfalls die Spar-
kassenbücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 24. Juli 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202152751 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 29. Juli 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3203492370  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 31. Juli 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202491233  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 31. Juli 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4201455526  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 31. Juli 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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